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KURZE BEGRÜNDUNG

Die Ursprungsregeln sind die Kriterien, anhand derer das Ursprungsland eines Erzeugnisses 
bestimmt wird, was ausschlaggebend auf die für dieses Erzeugnis geltenden Zölle und 
Präferenzen ist. Das regionale Übereinkommen über Pan-Europa-Mittelmeer-
Präferenzursprungsregeln legt die Bestimmungen für den Ursprung der Erzeugnisse fest, die 
im Rahmen der jeweils zwischen den folgenden Vertragsparteien geschlossenen Abkommen 
gehandelt werden: die Europäische Union, die Teilnehmer des Barcelona-Prozesses (Algerien, 
Ägypten, Israel, Jordanien, Libanon, Marokko, Syrien, Tunesien, Türkei, die Palästinensische 
Behörde), die EFTA-Staaten (Island, Norwegen, Schweiz und Liechtenstein), die Färöer-
Inseln und die Teilnehmer des Stabilisierungs- und Assoziierungsprozesses (Albanien, 
Bosnien und Herzegowina, Kroatien, die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, 
Montenegro und Serbien sowie das Kosovo im Sinne der Resolution 1244/99 des 
Sicherheitsrats der Vereinten Nationen). 

Mit diesem Beschluss soll im Wesentlichen eine Rationalisierung erfolgen, indem ein 
regionales Übereinkommen an die Stelle des derzeitigen Netzwerkes aus mehr als 100 
bilateralen Protokollen über Ursprungsregeln treten soll. Während bei der jetzigen Rechtslage 
jede Änderung eines zwischen zwei Partnerländern der Pan-Europa-Mittelmeer-Zone 
geltenden Protokolls entsprechende Änderungen sämtlicher in dieser Zone geltenden 
Protokolle erfordert, wird die Schaffung dieses Rechtsinstruments in Zukunft die 
erforderlichen Änderungen und Aktualisierungen der Vorschriften erleichtern. 

Mit der Annahme dieses Übereinkommens soll ferner das Pan-Europa-Mittelmeer-System der 
Ursprungskumulierung auf die westlichen Balkanländer ausgedehnt und jede etwaige 
Ausdehnung auf neue Mitglieder erleichtert werden.

Dieser Revision liegt der Wille zu Grunde, gegen die unzulängliche Nutzung der 
Handelspräferenzen, die diesen Ländern von Seiten der Gemeinschaft gewährt werden, durch  
die Wirtschaftsakteure im Süden vorzugehen. Durch die erleichterte Inanspruchnahme der 
Ursprungskumulierung wird es möglich, den Zugang der Erzeugnisse aus den Drittländern 
des Mittelmeerraums zum Gemeinschaftsmarkt zu verbessern und den Handel zwischen den 
Ländern am südlichen und östlichen Rand des Mittelmeers zu fördern, was dazu beitragen 
wird, die wirtschaftliche Integration des Europa-Mittelmeerraums, die seit dem Barcelona-
Prozess eins der Hauptziele der EU-Politik für den Europa-Mittelmeerraum darstellt und bei 
der bisher nur unzureichende Fortschritte erzielt wurden, voranzutreiben.

Das Parlament, das die Ausweitung und die Vereinfachung des so genannten Pan-Europa-
Mittelmeer-Systems stets unterstützt hat, ist der Auffassung, dass dieses Übereinkommen, 
wenn es entsprechend dem Wunsch unserer Partnerländer am südlichen und am östlichen 
Rand des Mittelmeeres abgeschlossen wird, einen Schritt in die richtige Richtung darstellt und 
dass die EU so ein erstes konkretes Zeichen einer Handelsöffnung nach dem arabischen 
Frühling und im Rahmen der Neugestaltung der europäischen Nachbarschaftspolitik an diese 
Länder senden kann. 

Das Parlament bedauert jedoch, dass weiterhin politische Hemmnisse und Handelsbarrieren 
den Ausbau des Süd-Süd-Handels bremsen, und betont, dass das Inkrafttreten dieses 
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Übereinkommens seine positive Wirkung nur dann voll entfalten kann, wenn eine ganze 
Reihe von bilateralen Handelsabkommen zwischen allen Partnerländern am südlichen und 
östlichen Rand des Mittelmeers geschlossen wird.

Das Parlament weist ferner darauf hin, dass es für das Gleichgewicht des Systems unbedingt 
erforderlich ist, dass alle Ausfuhrländer, die dem Übereinkommen beitreten, die 
Bestimmungen betreffend die Zusammenarbeit zwischen den Verwaltungen und die 
Ausstellung der Ursprungsnachweise einheitlich und korrekt anwenden und dass alle 
Einfuhrländer über die technischen Mittel sowie die Haushalts- und EDV-Mittel verfügen, die 
für eine wirksame Zollkontrolle notwendig sind, damit ein Missbrauch des Präferenzsystems 
vermieden werden kann. Das Parlament ist diesbezüglich beunruhigt angesichts der 
angeblichen Unregelmäßigkeiten bei der Regelung zur Umsetzung von Protokoll 4 des 
Assoziierungsabkommens EU-Israel betreffend die aus den israelischen Siedlungen 
stammenden Erzeugnisse und fordert die Kommission auf, dem Parlament und dem Rat eine 
detaillierte Untersuchung zur Lage und gegebenenfalls entsprechende Vorschläge vorzulegen.

Das Parlament wünscht schließlich, dass nach dem Abschluss dieses Übereinkommens die 
Pan-Europa-Mittelmeer-Präferenzursprungsregeln rasch modernisiert werden und die EU eine 
ehrgeizigere Handelspolitik gegenüber den Partnern im Mittelmeerraum verfolgt, die deren 
Interessen besser Rechnung trägt und ihnen die Sicherheit gibt, dass sie darüber entscheiden 
können, wie schnell es zu einer Öffnung im Bereich des Handels und ihrer nationalen 
Strategien für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung kommt. 

******

Der Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten ersucht den federführenden Ausschuss für 
internationalen Handel, dem Parlament die Zustimmung vorzuschlagen.


